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Stadt Meckenheim Bürgerinformation
 

Bürgermeister
Bürgersprechstunde des Bürgermeisters
Siebengebirgsring 4
Besprechungsraum Le Mée
Anmeldung unter  917 116
E-Mail: vorzimmer-bm@meckenheim.de
Nächste Sprechstunde: 12. Oktober, 16.30 Uhr - 18.00 Uhr

Familienlotsin
Hanna Esser,  917 289  
E-Mail: hanna.esser@meckenheim.de

Telefonseelsorge
 (0800) 1110111 und (0800) 1110222

Internet: www.ts-bonn-rhein-sieg.de

Fraktionen im Rat
Alle Fraktionen bieten regelmäßige Sprechstunden an:

CDU:   Anmeldung bei Joachim Kühlwetter, 
 0179 - 6851778

SPD:   Anmeldung bei Dr. Brigitte Kuchta,  13567, 
E-Mail: bkuchta@online.de

BfM:   Anmeldung bei Klaus-Jürgen Pusch,  7035282, 
E-Mail: pusch.bfm@web.de

Grüne:   Anmeldung bei Anita Orti von Havranek,  16022

UWG:   Anmeldung bei Hans-Erich Jonen,  701443,  
E-Mail: hans-erich_jonen@t-online.de

FDP:   Anmeldung bei Heribert Brauckmann,  
 0178-6688919

Elektrokleinteile-Mobil
Mittwoch, 4. November
13-19 Uhr   Wachtbergstraße (Wendeschleife Waldfriedhof)  

in Merl
Auskünfte unter  (02241) 306306

Schadstoff-Mobil
Freitag, 6. November
11-13 Uhr  Klosterstraße (Marktplatz) in Meckenheim
14.30-17 Uhr  Siebengebirgsring (Parkplatz am Sportzentrum)  

in Meckenheim
Auskünfte unter  (02241) 306306
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Stadtverwaltung Meckenheim
Postanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim
Hausanschriften: 
- Rathaus: Siebengebirgsring 4
- Baubetriebshof: Buschstraße 12
Vorwahl:  (02225)
Telefon: 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175
E-Mail:  stadt.meckenheim@meckenheim.de
Internet:  www.meckenheim.de
Facebook:  www.facebook.com/meckenheimde
Telefonnummer des städtischen
Ordnungsaußendienstes:  (02225) 917-110
E-Mail: ordnungsamt@meckenheim.de

Öffnungszeiten  
Rathaus geöffnet – Vorherige Terminvereinbarung empfohlen
Das Meckenheimer Rathaus ist für den allgemeinen Besucherver-
kehr geöffnet. Das Bürgerbüro kann jedoch aus organisatorischen 
Gründen bis auf weiteres nur mit vorherigem Termin aufgesucht 
werden. Beim Besuch des Rathauses ist unbedingt eine Mund- 
Nasen-Bedeckung bzw. Alltagsmaske zu tragen. Daneben gilt es, 
die Hygiene- und Abstandsregelungen (mindestens 1,5 Meter) 
einzuhalten.
Die Verwaltung bittet weiterhin darum, vor der persönlichen Vor-
sprache im Rathaus telefonisch oder per E-Mail einen Termin zu 
vereinbaren. Dies soll einen möglichen Andrang mit hohen Besu-
cherzahlen verhindern. Wer im Rathaus welches Anliegen bearbei-
tet, findet man unter www.meckenheim.de im Bürgerinfosys tem. 
Allgemeine Informationen erhalten die Bürger wie gewohnt über 
die Servicenummer (02225) 917 0 oder per E-Mail unter  
stadt.meckenheim@meckenheim.de. Eine reine Übermittlung von 
Unterlagen kann auf dem Postweg, über den Hausbriefkasten 
 sowie per E-Mail oder Fax erledigt werden.

Öffnungszeiten
Stadtverwaltung Meckenheim - allgemein
Montag 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr u. 14 Uhr bis 18 Uhr
Dienstag - Freitag 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Infothek im Foyer des Rathauses
Montag 7.30 Uhr bis 18 Uhr
Dienstag - Donnerstag 7.30 Uhr bis 16 Uhr
Freitag 7.30 Uhr bis 13 Uhr

Fachbereich Soziales
Montag 9 Uhr bis 12.30 Uhr u. 14 Uhr bis 18 Uhr
Dienstag und Donnerstag 9 Uhr bis 12.30 Uhr

Hallenfreizeitbad Meckenheim
Siebengebirgsring 6,  917-475
In Meckenheim ist das Badevergnügen auch in Corona-Zeiten garan-
tiert. Wer Hallenfreizeitbad und Sauna besuchen möchte, muss sich 
 jedoch zuvor anmelden. Dies ist nicht mehr per E-Mail möglich, 
 sondern ausschließlich über das eigens eingerichtete Internet portal 
www.meckenheim.hallenbadticket.de. Zudem ermöglicht die Stadt 
Meckenheim auch eine telefonische Anmeldung, allerdings nur noch 
donnerstags zwischen 9 Uhr und 10 Uhr unter (02225) 917-707. 
Die Öffnungszeiten und weitere Infos stehen auf www.meckenheim.de.

Amtliche Bekanntmachung
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Ausgezeichnete Stele am Niedertorkreisel
Red Dot Award für den Beethoven-Rundgang

Seine 22 Stationen laden seit 2019 dazu ein, Ludwig 
van Beethoven an authentischen Orten in Bonn und 
der Region, unter anderem in Meckenheim näher 
kennenzulernen. Der informative Beethoven-Rund-
gang lockt aber nicht nur zahlreiche Besucher an, 
sondern er überzeugte jetzt auch internationale Ju-
roren: Sie zeichneten den Beethoven-Rundgang mit 
dem renommierten Red Dot Award aus. Der Preis 
würdigt die einzigartige Gestaltung und herausra-
gende Kreativität und zählt zu den anerkanntesten 
Auszeichnungen für Produktions- und Kommunikati-
onsdesign sowie Designkonzepte. Zuletzt hatte das 
Projekt im Mai Beachtung gefunden, als der Rund-
gang als besonderes „Spatial Experience – Outdoor“ 
(Raumerlebnis im Freien) geehrt wurde.
„Ludwig van Beethoven ist der größte Sohn der Regi-

on. Dass der Rundgang im Jubiläumsjahr aus Anlass 
seines 250. Geburtstages mit einem solch angese-
hen Preis bedacht wird, freut mich sehr und ist ver-
dienter Lohn für die Projektidee und –umsetzung“, 
sagt der Erste Beigeordnete Holger Jung, der zum 
Besuch der Informationsstele am Meckenheimer Nie-
dertorkreisel einlädt. Sie ist eine von den 22, rund 
2,50 Meter hohen Säulen, die in Schrift, Bild und Ton 
über das Leben und Wirken des Komponisten in sei-
nen 22 Bonner Jahren berichten. Die Stele am Nie-
dertorkreisel gehört zu den elf Stationen, die unter 
dem Namen „BTHVN-REGION“ im Rhein-Sieg-Kreis 
errichtet wurden. Weitere elf Säulen stehen in der 
Bundesstadt Bonn. Der Beethoven-Rundgang wurde 
im Auftrag der Beethoven Jubiläums GmbH vom Büro 
Müller-Rieger aus München gestaltet und umgesetzt.

Kostenlose Laubsammelaktion 
Besonderer Service für Meckenheimer Bürger

In einer grünen Stadt wie Meckenheim verschö-
nern sehr viele Bäume das Stadtbild. Im Herbst 
fragt sich mancher Hausbesitzer und Anwohner je-
doch: Wohin mit der bunten Blätterflut? Nicht nur 
das Laub von den eigenen Bäumen, sondern auch 
das von den Straßenbäumen bildet auf den Gehwe-
gen eine tückische Gefahrenquelle. Da die Bioton-
ne meist nicht alles aufnehmen kann, hat der städ-
tische Baubetriebshof auch in diesem Jahr eine 
Laubsammelstelle eingerichtet.
Der Baubetriebshof nimmt Laub (keine Äste, Blu-
men, Stauden oder Grünabfälle), welches die Bür-
ger vor ihrer Haustüre zusammengekehrt haben, 
bis zu der Menge einer Kofferraumladung entge-
gen, ohne dass zusätzliche Gebühren anfallen.
Bürgermeister Bert Spilles macht auf diesen be-
sonderen Bürgerservice der Verwaltung aufmerk-
sam und ruft auf: „Kehren Sie mit!“ Denn: „Ohne un-
sere Bürgerinnen und Bürger geht es nicht. Wir be-
nötigen ihre Hilfe.“
Ab sofort kann das Laub bis zum 30. November auf 
dem Gelände des Baubetriebshofes in der Busch-

straße 12 jeweils montags bis donnerstags in der 
Zeit von 8 Uhr bis 15.30 Uhr und freitags von 8 Uhr 
bis 12 Uhr entsorgt werden. 
Als zusätzliche Annahmetage bietet die Stadt ins-
besondere für Berufstätige folgende Samstage an: 
17. Oktober, 24. Oktober, 31. Oktober, sowie 7. No-
vember, 14. November 21. November und 28. No-
vember, jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr. 
„Wir freuen uns über jede Bürgeraktion dieser Art. 
Sie entlastet uns und stärkt die Nachbarschaft“, so 
Ullrich Hagedorn, Leiter des städtischen Baube-
triebshofes. Fragen zur Laubsammelaktion beant-
worten die Mitarbeiter des Baubetriebshofes unter 
Tel. (02225) 917-120, Fax (02225) 917-108, oder per 
E-Mail ullrich.hagedorn@meckenheim.de.
Übrigens: Kleinere Mengen an Laub können im ei-
genen Garten kompostiert oder zerkleinert als 
Winterschutz für Beete genutzt werden. Auch die 
Biotonne sagt nicht „Nein“, falls ein wenig Laub hin-
eingegeben wird. Was nicht getan werden sollte: 
Laub einfach vom Gehweg auf die Fahrbahn oder 
den Radweg fegen. Das gefährdet andere!

Online-Formular für Anmeldungen privater Feiern
Daten werden direkt an das Ordnungsamt übermittelt 

Seit dem 1. Oktober müssen private Feiern mit 
mehr als 50 Personen laut der aktuellen Corona-
schutzverordnung beim örtlichen Ordnungsamt 
angemeldet werden.
Um diese Meldung zu vereinfachen und bequem 
von zu Hause aus am PC zu erledigen, hat die 

Stadt Meckenheim ein Online-Formular bereitge-
stellt, in das man alle benötigten Daten eingeben 
kann. Diese werden nach Abschluss des Formu-
lars direkt an das Ordnungsamt gemailt. Zum For-
mular gelangt man über die städtische Internet-
seite unter www.meckenheim.de.

Einladung
Durch Beschluss der Bezirksregierung Köln vom 20. Dezem-
ber 2017 wurde das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren 
Wachtberg angeordnet. Der Einleitungsbeschluss ist be-
standskräftig.
Mit dem Einleitungsbeschluss entstand die Teilnehmerge-
meinschaft der vereinfachten Flurbereinigung Wachtberg.
In der vereinfachten Flurbereinigung Wachtberg wird hier-
mit gemäß § 21 Absatz 2 des Flurbereinigungsgesetzes 
(FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 
1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), zur Wahl des Vorstandes 
der Teilnehmergemeinschaft geladen für

Donnerstag, 5. November 2020, um 16 Uhr,
in der Aula des Schulzentrums Wachtberg

Stumpebergweg 5
53343 Wachtberg-Berkum.

Zu dieser Wahl werden alle Teilnehmer/innen des Flurberei-
nigungsverfahrens eingeladen. Wahlberechtigte Teilneh-
mer/innen sind die Eigentümer und Erbbauberechtigten der 
zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. Auf Ver-
langen der Bezirksregierung Köln haben sich die anwe-

senden Teilnehmer/innen als solche auszuweisen.
Die Mitglieder des Vorstandes werden von den im Wahlter-
min anwesenden Teilnehmer/innen oder bevollmächtigten 
Personen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
wählt (§ 21 Abs. 3 FlurbG). Jede/r anwesende Teilnehmer/in 
oder jede bevollmächtigte Person hat nur ein Stimmrecht, 
gleich wie viele Besitzstände er/sie vertritt. Gemeinschaft-
liche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer.
Teilnehmer/innen, die am persönlichen Erscheinen zum 
Wahltermin verhindert sind, haben die Möglichkeit, sich 
durch eine bevollmächtigte Person vertreten zu lassen. Ent-
sprechende Vollmachtsformulare können auf der Internet-
seite der Bezirksregierung Köln 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistun-
gen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/form_ta-
gesvollmacht.pdf
abgerufen oder bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, 
unter Angabe des obigen Aktenzeichens angefordert wer-
den.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Per-
sonen, die nicht stimmberechtigt sind, an der Veranstaltung 
teilnehmen und gewählt werden können.

Soweit die Wahl im Termin nicht zustande kommt und ein 
neuer Wahltermin keinen Erfolg verspricht, kann die Be-
zirksregierung Köln Mitglieder des Vorstandes nach Anhö-
rung der landwirtschaftlichen Berufsvertretung bestellen (§ 
21 Abs. 4 FlurbG).
Für jedes Mitglied des Vorstandes ist ein/e Stellvertreter/in 
zu wählen oder zu bestellen (§ 21 Abs. 5 FlurbG).
Der Termin dient ausschließlich der Wahl des Vorstandes. 
Für Fragen hinsichtlich des Flurbereinigungsverfahrens 
können die Teilnehmer/innen sich gerne telefonisch mit 
dem zuständigen Dezernenten, Herrn Cron unter der Tel.-
Nr. 0221 147-3372 oder per Mail stefan.cron@brk.nrw.de in 
Verbindung setzen. 
Im Anschluss an die Wahl des Vorstandes findet die konsti-
tuierende Sitzung des gewählten Vorstandes statt, in der u. 
a. der/die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsit-
zende von den ordentlichen Vorstandsmitgliedern gewählt 
werden.

Im Auftrag
gez. Frings-Schäfer
Regierungsdirektorin

Besondere Hinweise zur Coronavirus-Prävention
Die Teilnehmer/innen werden gebeten, im Gebäude eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und den Mindestabstand 
von 1,5 m einzuhalten. Bitte bringen Sie zum Termin einen 
eigenen Kugelschreiber mit.
Hinweise:
Diese öffentliche Bekanntmachung wird auch auf der Inter-
netseite der Bezirksregierung Köln veröffentlicht:
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfah-
ren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html 
Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäfts-
bereich der Bezirksregierung Köln sowie Informationen zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereini-
gungsverfahren sind zu finden unter:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistun-
gen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/daten-
schutzhinweise.pdf.
Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrie-
refrei zur Verfügung gestellt.

Vereinfachte Flurbereinigung Wachtberg, Aktenzeichen: 33.1 - 5 17 03 -
Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft


